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einen Schweizer heiratet, soll das Schweizer Bürgerrecht
nicht mehr automatisch erwerben. Ehegatten

von Schweizerinnen und von Schweizern, junge, in
der Schweiz aufgewachsene Ausländer sowie Flüchtlinge

und Staatenlose sollen erleichtert eingebürgert
werden können.

DIE AUSLANDSCHWEIZERORGANISATION UND DER ENTWURF

ZUM BUNDESGESETZ UBER DEN ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN

DURCH PERSONEN MIT WOHNSITZ IM AUSLAND.

Seit einiger Zeit bereits befassen sich die
Bundesbehörden mit der Ersetzung des noch bis Ende 1982
gültigen Bundesbeschlusses über den Erwerb von
Grundstücken durch Personen mit Wohnsitz im Ausland
durch ein Bundesgesetz. Wie sie bereits in der
Vernehmlassung zu erkennen gab, ist die Aus land schwei-
zerorganisation zum Gesetzesentwurf grundsätzlich
positiv eingestellt. Aus staatsrechtlichen Gründen
findet der Begriff "Auslandschweizer" im Gesetzesentwurf

keine Verwendung. Weil der Text aber
vorsieht, dass Personen, die das Recht zur Niederlassung

in der Schweiz haben, nicht unter die neuen
Gesetzesbestimmungen fallen sollen, sind die
Auslandschweizer von den im Gesetz vorgesehenen
Einschränkungen a priori ausgeklammert. Die
Auslandschweizerorganisation hat damit keine Veranlassung,
dem Gesetzesentwurf zu opponieren.

DIE GESCHICHTE DER FREMDENDIENSTE

Ein Buch von Jean-René Bory. Verlag Delachaux & Nestlé SA,

39, route d'Oron, 1000 Lausanne 21, Fr. 130.—, mit einem
Geleitwort von Bundesrat Georges-André Chevallaz. In deutsch
und französisch erhältlich.
Mit diesem prachtvoll illustrierten Buch legt der
welsche Historiker Jean-René Bory den ersten Band
der geplanten Sammlung "Die Schweiz als Mitgestal-
terin Europas" vor. Dieses Werk wird den Fachmann
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